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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1994

Norm

ZPO §406 Ab

ZPO §567 Abs4

Rechtssatz

§ 567 Abs 4 ZPO erö5net die Möglichkeit, die - rechtsgeschäftliche - Kündigungserklärung mit der klageweisen

Geltendmachung des aus der Kündigung abgeleiteten Räumungsanspruches zu verbinden. Der wesentliche Inhalt

dieser Regelung liegt in der Ausnahme vom Grundsatz des § 406 ZPO, weil der Räumungsanspruch im

Entscheidungszeitpunkt noch nicht fällig sein muß und zu einer künftigen Leistung verurteilt werden darf.
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